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Diözese Würzburg KdöR, 

Würzburg 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 

A K T I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR

A.

I.

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 71.516,10 204.298,10

71.516,10 204.298,10
II.

1. Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken 76.016.292,02 78.246.350,50

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.005.265,24 1.140.030,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 4.380.837,02 4.626.457,69

4. Anlagen im Bau 449.188,11 336.464,01
81.851.582,39 84.349.302,20

III.

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 101.693,78 101.693,78
2. Ausleihungen an verbundene 

Unternehmen 6.157.850,00 6.506.650,00
3. Beteiligungen 1.550.818,06 1.550.818,06
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 160.083.505,54 126.875.856,35
5. Sonstige Ausleihungen 7.552.422,13 7.819.645,53
6. Kapitalüberlassung INS 880.300,00 0,00

176.326.589,51 142.854.663,72
258.249.688,00 227.408.264,02

B.

I.

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 64.604,65 71.319,99
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 274.389,83 273.118,79

338.994,48 344.438,78
II.

1. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 1.041.474,77 1.278.243,75

2. Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 2.703,45 0,00

3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 8.220,71 7.932,31

4. Forderungen gegen kirchliche 
Körperschaften 5.649.401,01 8.248.041,11

5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.225.683,26 544.686,86
7.927.483,20 10.078.904,03

III.

44.993.731,73 53.680.212,49
53.260.209,41 64.103.555,30

C. 2.476.255,15 2.496.533,54

Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen

Vorräte

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 

Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten  

P A S S I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR

A.

I. 5.197.659,10 5.197.659,10
II. 33.990.778,21 35.736.167,34
III. 1,00 1.438.498,29
IV.

Zweckgebundene Rücklagen 135.700.365,74 110.155.888,47
135.700.365,74 110.155.888,47

2.168.664,48 2.075.760,52
177.057.468,53 154.603.973,72

B. 3.607.692,00 3.755.897,00
C.

1. 109.773.949,29 118.496.386,41
109.773.949,29 118.496.386,41

D.

1. 3.183.296,68 27.834,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 3.164.431,74 (Vj: EUR 8.300,08)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 18.864,94 (Vj: EUR 19.534,46)

2.
1.503.828,73 961.184,76

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 1.503.828,73 (Vj: EUR 961.184,76)

3.
153.961,70 78.271,74

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 153.961,70 (Vj: EUR 78.271,74)

4.

23.526,06 14.927,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 23.526,06 (Vj: EUR 14.927,27)

5.
16.030.238,47 13.133.773,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 15.030.238,47 (Vj: EUR 10.733.773,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 1.000.000,00 (Vj: EUR 2.400.000,00)

6. 216.621,14 247.581,26
7. 2.294.161,00 2.549.262,03

davon aus Steuern:
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 1.883.287,56 (Vj: EUR 2.016.705,42)

23.405.633,78 17.012.834,60
E. 141.408,96 139.261,13

Eigenkapital

Dotationskapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Bewertungsrücklage

Verbindlichkeiten gegenüber kirchl. 
Körperschaften

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

Zweckbestimmte Verbindlichkeiten

Sonderposten für Zuschüsse und 

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

 

313.986.152,56 294.008.352,86  313.986.152,56 294.008.352,86  
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Diözese Würzburg KdöR, 
Würzburg 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 

2023 2022
EUR EUR EUR

1. 175.227.857,06 186.293.771,21

2. 13.304.576,67 11.578.013,96

3. -16.547,55 -14.536,64

4. 32.803.772,51 54.864.744,80

5. 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren -2.121.764,27 -1.854.338,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.722.668,29 -2.472.394,61

6.
a) Löhne und Gehälter -90.738.303,13 -87.708.028,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung -22.165.720,18 -21.962.757,62
davon für Altersversorgung:
EUR -5.621.074,09 (Vj: EUR -5.685.075,46)

-112.904.023,31 -109.670.786,53
7.

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen -4.505.896,86 -4.408.303,91

-4.505.896,86 -4.408.303,91
8. Zuschüsse -42.270.045,26 -57.686.273,71

9. -35.216.656,02 -33.440.272,12

21.578.604,68 43.189.623,90

10. 200,00 200,00
11.

6.056.612,52 1.379.329,14
davon aus Zuschreibungen auf Finanzanlagen:
EUR 3.388.404,07 (Vj: EUR 160.950,37)

12. 810.795,88 29.938,69
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:
EUR 8.084,00 (Vj: EUR 0,00)

13.
-5.911.874,41 -5.054.202,90

EUR 5.547.459,41 (Vj: EUR 0,00)
14. -126.813,82 -230.587,82

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:
EUR 0,00 (Vj: EUR -27.170,00)

828.920,17 -3.875.322,89

22.407.524,85 39.314.301,01

15. -647,77 0,00

16. 22.406.877,08 39.314.301,01

17. -14.477,56 -8.811,20

18. 22.392.399,52 39.305.489,81

2.309.242,54 -29.903.665,38
0,00 0,00

3.661.275,72 17.673.936,09
-26.194.253,30 -25.000.000,00

19. 2.168.664,48 2.075.760,52

Kirchensteuer

Jahresüberschuss

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Umsatzerlöse

Bestandsveränderung fertige / unfertige Erzeugnisse

Sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens

Ordentliches Betriebsergebnis

Bilanzgewinn

Entnahmen aus Gewinnrücklagen
Entnahmen aus der Kapitalrücklage

Finanzergebnis

Sonstige Steuern
Ergebnis nach Steuern

Ergebnis vor Steuern

Einstellungen in Gewinnrücklagen

davon aus Einstellung in die Wertberichtigung zu Ausleihungen
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Anhang der Diözese Würzburg KdöR

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Angaben zur Identifikation der Körperschaft

Name: Diözese Würzburg, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Sitz: Würzburg

Der Jahresabschluss der Diözese Würzburg, Körperschaft des öffentlichen Rechts (im Folgenden: Diöze-
se) zum 31. Dezember 2023 ist freiwillig in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Handelsgesetz-
buches  (HGB)  für  große  Kapitalgesellschaften  und  den  Grundsätzen  ordnungsmäßiger  Buchführung 
sowie unter  Beachtung einschlägiger  kirchenrechtlicher  Vorschriften aufgestellt  worden.  Die Diözese 
wendet die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an, um damit nach innen und außen ein hohes 
Maß an Transparenz in der Berichterstattung sowie eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 

Die  Gewinn-  und  Verlustrechnung  ist  nach  dem Gesamtkostenverfahren  gemäß §  275  Abs.  2  HGB 
aufgestellt. 

Für ein besseres Verständnis des Jahresabschlusses wurden in der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung nach § 265 Abs. 5 HGB zusätzliche Posten hinzugefügt.

Bei  der  Bewertung wurde vom Fortbestand der Diözese ausgegangen.  Neben dem Jahresabschluss – 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - wurde nach § 289 HGB ein Lagebe-
richt erstellt. Die Diözese unterliegt, bis auf die Betriebe gewerblicher Art, nicht der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. 

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- und 
Herstellungskosten  angesetzt,  vermindert  um  die  planmäßige  Abschreibung.  Die  planmäßige 
Abschreibung  erfolgt  linear  entsprechend  der  betriebsgewöhnlichen  Nutzungsdauer  des  Vermögens- 
gegenstandes. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn von einer voraussichtlich 
dauerhaften  Wertminderung  ausgegangen  wird  (§  253  Abs.  3  HGB).  Zuschreibungen  werden  unter 
Beachtung des Wertaufholungsgebots bis zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
vorgenommen, sofern der Grund für die außerplanmäßige Wertminderung entfallen ist.
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Die  Bewertung  von  vor  dem  01.01.2018  angeschafften  Grundstücken  und  Gebäuden, 
grundstücksgleichen Rechten, sowie Bauten auf fremden Grund und Boden erfolgt aufgrund fehlender 
historischer  Anschaffungs-  und  Herstellungskosten  zum  Zeitwert,  vermindert  um  entsprechende 
Abschläge.  Grundstückswerte  wurden  hierzu  unter  Anwendung  des  aktuellen  Bodenrichtwertes  mit 
entsprechenden Abschlägen ermittelt. Gebäude werden über eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren linear 
abgeschrieben. Kirchen und Kapellen werden aufgrund fehlender marktüblicher Vergleichswerte mit je  
1 Euro bewertet. 

Seit  dem  01.01.2021  werden  Betriebs-  und  Geschäftsausstattung  mit  Anschaffungs-  oder 
Herstellungskosten größer  als  800,00 Euro (netto)  einzeln aktiviert  und über  die  betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer  abgeschrieben.  Geringwertige  Wirtschaftsgüter  mit  Anschaffungs-  oder 
Herstellungskosten kleiner als 800,00 Euro werden sofort aufwandswirksam erfasst. Bis zum 31.12.2020 
wurden Sammelposten für Anlagegüter gebildet, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 
250,01 Euro und 1.000,00 Euro lagen. Dieser Sammelposten wird linear über fünf Jahre abgeschrieben. 

Unter den Posten Anlagen im Bau werden die Anschaffungskosten für noch nicht eingeführte EDV-
Programme  der  Diözese  ausgewiesen.  Sobald  diese  in  Betrieb  genommen  werden,  werden  die 
Anschaffungskosten in die entsprechenden Bilanzposten im Anlagevermögen umgegliedert. Außerdem 
sind hier noch Kosten für den Umbau der Kapelle am Volkersberg ausgewiesen.

Finanzanlagen  werden  zu  Anschaffungskosten  oder  dem  niedrigeren  beizulegenden  Wert  angesetzt. 
Wertpapiere  mit  einer  begrenzten  Laufzeit  werden  bei  Kursschwankungen  grundsätzlich  nicht 
außerplanmäßig  wertberichtigt,  da  die  Diözese  diese  Wertpapiere  bis  zum  Ende  der  Laufzeit  hält.  
Außerplanmäßige  Abschreibungen  erfolgen,  falls  eine  dauerhafte  Wertminderung  erkennbar  ist. 
Wertaufholungen werden bei Wegfall der Wertminderungsgründe durchgeführt.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Allen erkennbaren 
Risiken werden durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. 

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu ihren Nennwerten bewertet. 

Für  Ausgaben  vor  dem  Abschlussstichtag,  die  Aufwand  für  eine  bestimmte  Zeit  nach  diesem  Tag 
darstellen, werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Bei  den  Sonderposten  handelt  es  sich  um  erhaltene  Zuschüsse  zur  Finanzierung  von  Sachanlage-
vermögen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den jeweiligen Nutzungszeitraum, der mit diesen 
Mitteln finanzierten Sachanlagen. 

Die  sonstigen  Rückstellungen  werden  für  alle  ungewissen  Verbindlichkeiten  gebildet  und  sind  nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung 
erwarteter  Preis-  und  Kostensteigerungen  bewertet.  Dabei  werden  alle  erkennbaren  Risiken 
berücksichtigt.  Rückstellungen mit einer Restlaufzeit  von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer  
Restlaufzeit  entsprechenden durchschnittlichen  Marktzinssatz  der  vergangenen sieben Jahre  bei  einer  
Restlaufzeit von 15 Jahren abgezinst. Der Zinsanteil in der Zuführung zur Rückstellung sowie Erträge 
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und  Aufwendungen  aus  dem  Zinsänderungseffekt  werden  im  Finanzergebnis  ausgewiesen.  
Für  mittelbare  Versorgungsverpflichtungen  werden  alle  drei  Jahre  versicherungsmathematische 
Gutachten erstellt, für die Bewertung wird der Teilwert zugrunde gelegt und ein Zinssatz von 1,75 %. Als 
Rechnungsgrundlagen legten wir die Heubeck Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag 
ausgewiesen, die Erträge im darauffolgenden Geschäftsjahr darstellen.

ANGABEN ZUR BILANZ 

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens kann dem Anlagespiegel entnommen 
werden. Der Anlagespiegel ist als Anlage diesem Anhang beigefügt (siehe Abb. 01).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen der Diözese betragen zum 31.12.2023: 
(siehe Abb. 02)

Anteile an verbundenen Unternehmen Abb.: 02

Anteil am 
Nominalkapital

Anteil Anteil

in TEuro

Ergebnis

in TEuro

Eigenkapital 
der 

Gesellschaft 
in TEuro

Gesellschaft für Ostkirchenforschung mbH,

Würzburg

100% 25,0 1,8 145,5

Caritas-Einrichtungen gGmbH, Würzburg 75% 76.7 315,2 4.383,0
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Über die Caritas- Einrichtungen gGmbH ist die Diözese mittelbar beteiligt an der:

Anteil am 
Nominalkapital

Anteil
Anteil 

in TEuro
Ergebnis 
in TEuro

Eigenkapital der 
Gesellschaft in 

TEuro

Caritas-Einrichtungen Aschaffenburg-Miltenberg 
gGmbH, Aschaffenburg

75% 18,7 634,7 314,0

Caritas-Einrichtungen Schweinfurt-Bad Kissingen 
gGmbH, Schweinfurt

75% 18,7 1.544,8 5.248,2

Caritas-Einrichtungen Würzburg-Kitzingen gGmbH, 
Würzburg

75% 18,7 848,0 3.763,4

Kurhaus Bad Bocklet GmbH, Würzburg 75% 18,7 -412,7 -1.344,5

Vinzenz Dienstleistungen GmbH, Würzburg 75% 18,7 64,3 256,3

Vinzenz gemeinnützige Serviceleistungen GmbH, 
Würzburg

75% 18,7 2,6 913,4

Die genannten Werte sind den jeweiligen Jahresabschlüssen zum 31.12.2023 entnommen. 
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Unter den Beteiligungen zum 31.12.2023 sind Anteile an folgenden Gesellschaften und Genossenschaften 
ausgewiesen: 
(siehe Abb. 03)

Beteiligungen Abb.: 03

Anteil in 
TEuro

ECHTER Würzburg, Fränkische Gesellschaftsdruckerei 
und Verlag GmbH, Würzburg

52,0

Real Invest VI 79,4

KNA-Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn 3,0

 LIGA Bank eG, Regensburg 5,6

 Münchener Hypothekenbank eG 1.400,0

 Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG 10,0

 Konpress eG, Frankfurt 0,8

Summe 1.550,8

Die  Diözese  weist  unter  den  Wertpapieren  des  Anlagevermögens  verschiedene  Anlagen  aus.  Die 
Anlagestrategie  verfolgt  als  Maxime  die  langfristige  Existenzsicherung  und  den  Werterhalt  des 
Vermögens. Im Hinblick auf die Ziele Sicherheit, Liquidität und Rendite wurde diversifiziert investiert.  
Besonders berücksichtigt wurde das Thema Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der Kriterien aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG-Kriterien). 
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Im Bestand sind überwiegend extern verwaltete Fonds. Die Wertpapiere setzten sich zum 31.12.2023 wie 
folgt zusammen: (siehe Abb.: 04) 

Wertpapiere des Anlagevermögens Abb.: 04

Buchwerte am 31.12.23 Buchwerte am 31.12.22

in TEuro Anteil in TEuro Anteil

Renten 35.024,7 21,9% 32.783,7 25,8%

Fonds 108.244,7 67,6% 74.331,7 58,6%

Aktien 9.334,5 5,8% 14.213,6 11,2%

Anleihen 5.989,4 3,7% 0 0%

Liquide Mittel 1.423,9 0,9% 5.490,2 4,3%

Investmentzertifikate 66,4 0,1% 56,7 0,1%

Gesamt 160.083,5 100,0% 126.875,9 100,0%

Die Wertpapiere haben sich im Jahr 2023 um 33.207,6 TEuro erhöht.

Durch geänderte Marktgegebenheiten wurden Umschichtungen vorgenommen.

In den Wertpapieren des Anlagevermögens sind nachfolgende Wertpapierspezial- und Immobilienfonds 
enthalten:

Kurswert 
31.12.2023 

in TEuro

Buchwert 
31.12.2023 

in TEuro

Differenz zum 
Buchwert 
in TEuro

Ausschüttung für 
das lfd. 

Geschäftsjahr in 
TEuro

Wertpapierspezialfonds 80.016,0 79.025,1 990,9 927,7

Immobilienfonds 7.069,1 7.017,9 51,1 60,5
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Beschränkungen in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe bestehen mit Ausnahme der Anteile an den 
Immobilienfonds nicht. Die Immobilienfonds können grundsätzlich mit einer Rückgabefrist von zwölf 
Monaten zurückgegeben werden.

Die  Wertpapiere des Anlagevermögens unterliegen Zinsänderungen, Preis-, Bonität- sowie Währungs-
schwankungen. Dies führt dazu, dass die Kurswerte der einzelnen Wertpapiere schwanken. Aufgrund der 
langfristigen Anlagestrategie der Diözese Würzburg werden Abschreibungen vorgenommen, soweit die 
Wertentwicklung der Wertpapiere als dauerhaft eingestuft wird, insbesondere dann, wenn der Börsen- 
oder  Marktpreis  der  Wertpapiere  und  Fonds  in  den  letzten  zwölf  Monaten  mehr  als  5% unter  dem 
Buchwert liegt. Festverzinsliche Wertpapiere, die bis zur Endfälligkeit gehalten werden sollen, werden 
nicht auf den niedrigeren Wert abgeschrieben.

Zum Bilanzstichtag  wurden  bei  den  Wertpapieren  des  Anlagevermögens  aufgrund  einer  dauerhaften 
Wertminderung Abschreibungen in Höhe von 364,4 TEuro (Vorjahr: 4.991,4 TEuro) vorgenommen, um 
diese mit dem niedrigeren beizulegenden Wert auszuweisen. Zuschreibungen auf den Kurswert wurden in 
Höhe von 3.388,4 TEuro (Vorjahr: 161,0 TEuro) vorgenommen.

Die sonstigen Ausleihungen beinhalten Ausleihungen an kirchliche Körperschaften, diese wurden zum 
Bilanzstichtag  wertberichtigt  auf  den  niedrigeren  beizulegenden  Wert  in  Höhe  von  7.552,4  TEuro 
(Vorjahr 7.819,6 TEuro).

Die im VDD zusammengeschlossenen Bistümer haben die Einrichtung eines „Interdiözesanen Notfall-
Sicherungssystems (INS) des Verbandes der Diözesen Deutschlands“ am 12.12.2023 beschlossen. Das 
INS ist demnach eine rechtlich unselbstständige Einrichtung des VDD. Zweck des INS ist die Verwaltung 
von kirchlichen Mitteln im Sinne einer innerkirchlichen Solidarität. Eigentümer der eingezahlten Mittel  
wird nicht das INS, sondern der VDD. Das INS verwaltet die gewährten Mittel und legt sie rentierlich an. 
Mit  den  Mitteln  und  Erträgen  kann  das  INS Darlehen  besichern,  die  Banken  einem oder  mehreren 
Bistümern gewähren. Ziel ist, die Illiquidität eines Bistums oder den Verlust des Status der Körperschaft  
des öffentlichen Rechts zu verhindern. Die Besicherung ist jeweils befristet. Das Gesamtengagement des 
INS für ein Bistum ist auf 25 Prozent des jeweils aktuellen Vermögens des INS begrenzt. Die Vergabe  
von Darlehen durch das INS selbst ist ausgeschlossen. Ebenso ist die Übernahme von Verbindlichkeiten 
eines Bistums ausgeschlossen. Die vorhandenen Mittel inklusive möglicher Erträge bei Auflösung oder 
Aufhebung des INS oder bei Wegfall seines Zwecks werden an die Bistümer zurückgezahlt. Nach der 
aktuellen Satzung erfolgt die Rückzahlung – unabhängig von einer Auflösung oder Aufhebung des INS – 
jedenfalls zum 31.12.2052 (§ 14 Abs. 2 S. 1). Die Auszahlung erfolgt nach dem Verhältnis der jeweiligen 
Einzahlungen der einzelnen Bistümer. 

Der  Rückzahlungsanspruch  wurde  mit  den  Anschaffungskosten  bewertet.  Die  Anschaffungskosten 
bestehen in den geflossenen Beiträgen zum INS und betragen zum 31.12.2023 880,3 TEUR.
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Umlaufvermögen

VORRÄTE

Die Vorräte betreffen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Lehrbriefe.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen  beinhalten  im  Wesentlichen  Forderungen  aus 
Personalkostenerstattungen für Religionslehrer.

Forderungen  gegen  kirchliche  Körperschaften  betreffen  im  Wesentlichen  Forderungen  aus  der 
Kirchenlohnsteuerverteilung und aus abgerechneten Personalkosten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich hauptsächlich aus Durchlauf- und Verrechnungskonten 
zusammen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr.  Die  Restlaufzeit  für  Forderungen aus  verzinslichen Darlehen an angehende Priester  und 
Mitarbeiter beträgt in Höhe von 45,7 TEuro (Vorjahr 72,9 TEuro) mehr als ein Jahr.

KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN

Dieser  Bilanzposten beinhaltet  die  Kassenbestände und die  Guthaben der  Diözese  bei  verschiedenen 
Kreditinstituten in Höhe von 44.993,7 TEuro (Vorjahr 53.680,2 TEuro).
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Eigenkapital

Das  Eigenkapital  der  Diözese  setzt  sich  neben  dem  Stammkapital  der  Diözese  aus  verschiedenen 
Rücklagen zusammen. Diese Rücklagen sind zum überwiegenden Teil zweckgebunden und gliedern sich 
wie folgt: (siehe Abb.: 06) 

Eigenkapital Abb.: 06

31.12.2023

in TEuro

31.12.2022

in TEuro

Dotationskapital 5.197,7 5.197,7

Kapitalrücklage 33.990,8 35.736,2

Bewertungsrücklage 0,0 1.438,5

Zweckgebundene Rücklage 135.700,4 110.155,9

Bilanzgewinn/-verlust 2.168,7 2.075,7

Eigenkapital gesamt 177.057,5 154.604,0

Die zweckgebundenen Rücklagen betreffen unter  anderem Bau-  und Instandhaltungsmaßnahmen von 
Gebäuden,  des  Weiteren  stärken  sie  die  Substanz  der  Diözese  und  treffen  allgemein  Vorsorge  zur  
Aufrechterhaltung aller diözesanen Institutionen und Aufgaben sowie zur Erfüllung der Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern. 

Sonderposten

Der Sonderposten in Höhe von 3.607,7 TEuro (Vorjahr 3.755,9 TEuro) beinhaltet zum überwiegenden 
Teil  erhaltene Investitionszuschüsse des Freistaats  Bayern in  Höhe von 2.318,2 TEuro für  diözesane 
Schulen.
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Rückstellungen

Die Rückstellungen lassen sich folgendermaßen abbilden: (siehe Abb.: 07)

Rückstellungen Abb. 7

31.12.2023

in TEuro

31.12.2022

in TEuro

Rückstellung für Clearing 13.200 14.800

Sonstige Rückstellungen 16.286 15.931

Rückstellungen für Personal 9.627 8.724

Rückstellungen für Baumaßnahmen 70.488 78.880

Rückstellungen Jahresabschluss 174 162

Summe 109.774 118.497

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen mittelbare Verpflichtungen aus Pensionen des 
Katholischen Schulwerks in Bayern in Höhe von 12.887,1 TEuro, die Rückstellung für die Unterstützung 
der  Caritas  aus  der  Energiepreispauschale  in  Höhe  von  1.050,0  TEuro  (Vorjahr  1.575,0)  sowie 
Rückstellungen für den Katholikentag in Höhe von 1.000,0 TEuro (Vorjahr 0,0).

In  der  Zeit  des  Baumoratoriums  wurden  die  Immobilien  aller  888  Kirchenstiftungen  und  678 
Pfründestiftungen  systematisch  erfasst.  Die  Rückstellung  für  Baumaßnahmen  wurde  auf  Basis 
anstehender Notmaßnahmen, substanzerhaltende Maßnahmen im Rahmen einer faktischen Verpflichtung 
und aufgrund bereits zugesagter Sanierungsmaßnahmen gebildet.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Erträge

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

2023

in TEuro

2022

in TEuro

Erhaltene Kirchensteuer 175.227,8 186.293,8

Umsatzerlöse 13.304,6 11.578,0

Bestandsveränderungen -16,5 -14,5

sonstige betriebliche Erträge 32.803,8 54.864,7

Summe 221.319,7 252.722,0

Die Erträge aus Kirchensteuern umfassen die Erträge aller Erhebungsformen d.h. aus Kirchenlohnsteuer 
(134.611,8 TEuro), Kircheneinkommensteuer abzüglich Erstattungen (23.451,1 TEuro), 
Kirchenkaptialertragssteuer (7.307,7 TEuro), Erträge aus Interdiözesanen Verrechnungen (9.493,6 
TEuro) und Pauschalsteuer (363,7 TEuro). Die Kirchensteuereinnahmen sind zum Vorjahr um 11.065,9 
TEuro gesunken.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Erlösen aus dem Tagungsbereich in Höhe von 6.585,4 TEuro 
(Vorjahr 4.940,1 TEuro), den Erlösen aus Bildungs- und Seelsorgebereich in Höhe von 2.840,2 TEuro 
(Vorjahr 2.617,0 TEuro), den Erlösen aus Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 2.141,8 TEuro 
(Vorjahr 2.232,0 TEuro) und den sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von 1.737,0 TEuro (Vorjahr 1.788,9 
TEuro) zusammen. 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuschüsse in Höhe von 20.095,3 TEuro (Vorjahr 21.033,8 
TEuro) enthalten. Die Zuschüsse wurden im Wesentlichen auf Basis des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes gewährt, sowie Staatsleistungen an die katholische Kirche gemäß dem Gesetz 
zur Ausführung von konkordats- und staatskirchenvertraglicher Verpflichtungen.
Ebenso sind hier Erträge aus Kollekten und Spenden in Höhe von 890,7 TEuro (Vorjahr 832,8 TEuro) 
ausgewiesen.
Der in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesene Aufwandsersatz in Höhe von 5.482,8 TEuro 
(Vorjahr 4.531,4 TEuro) setzt sich zum größten Teil aus Erstattungen von Personalausgaben zusammen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 22.061,0 TEuro ist auf die 
Auflösung einer Rückstellung im Vorjahr in Höhe von 26.303,2 TEuro zurückzuführen.
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Aufwendungen

Die Materialaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 
2.121,8 TEuro (Vorjahr 1.854,4 TEuro) und Aufwendungen für bezogene Waren in Höhe von 2.722,7 
TEuro (Vorjahr 2.472,4,2 TEuro),  hier sind insbesondere Instandhaltungskosten in Höhe von 1.105,3 
TEuro (Vorjahr 691,2 TEuro) für vermietete Objekte ausgewiesen.

Die  Diözese  hat  Personalkosten  in  Höhe  von  112.904,0  TEuro  (Vorjahr  109.670,8  TEuro).  Darin 
enthalten sind Löhne und Gehälter in Höhe von 90.738,3 TEuro (Vorjahr 87.708,0 TEuro).

Die Abschreibungen spiegeln die planmäßige Wertminderung des Anlagevermögens wider.

Die  von  der  Diözese  gewährten  Zuschüsse  in  Höhe  von  42.270,0  TEuro  (Vorjahr  57.686,3  TEuro) 
betreffen  diverse  Zuschussempfänger.  Die  wesentlichen  Zuschüsse  werden  zur  Finanzierung  anderer 
kirchlicher  Körperschaften  (25.447,7  TEuro),  Baumaßnahmen in  den  kirchlichen  Stiftungen  (3.274,5 
TEuro)  und  Zuschüsse  für  Personalkosten  (402,3  TEuro)  geleistet.  Die  geringeren  Zuschüsse  im 
Vergleich zum Vorjahr betreffen hauptsächlich die gesunkenen Zuschüsse für Baumaßnahmen aufgrund 
des Baumoratoriums und dem Verbrauch gebildeter Rückstellungen.
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Diözese gliedern sich folgendermaßen:

2023

in TEuro

2022

in TEuro

Raumkosten 8.694,9 7.479,8

Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.019,0 1.843,6

Reparaturen und Instandhaltungen 323,3 545,2

Fahrzeugkosten 295,4 266,0

Werbe- und Repräsentationskosten 442,7 343,1

Veranstaltungs- und Bildungskosten 943,6 702,1

Verwaltungskosten 3.306,5 2.044,0

Staatl. Verwaltungsgebühr Kirchensteuer 2.692,2 2.837,8

IT-Aufwand 2.460,5 2.531,1

pastorale Aufwendungen 3.639,7 3.704,8

sonstige Personalaufwendungen 2.126,8 1.569,5

übrige betriebliche Kosten 8.272,1 9.573,4

Summe 35.216,7 33.440,4

Finanzergebnis

Die Diözese weist ein positives Finanzergebnis in Höhe von 828,9 TEuro (Vorjahr -3.875,3 TEuro) aus. 
Die Erträge im Finanzbereich resultieren aus Erträgen aus Beteiligungen 0,2 TEuro (Vorjahr 0,2 TEuro),  
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 6.056,6 TEuro (Vorjahr 1.379,3 
TEuro) und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 810,8 TEuro (Vorjahr 29,9 TEuro). Dem gegenüber 
stehen die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 5.911,9 TEuro (Vorjahr 5.054,2 TEuro) und 
die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 126,8 TEuro (Vorjahr 230,6 TEuro).

In den Erträgen aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind Zuschreibungen 
auf Finanzanlagen in Höhe von 3.388,4 TEuro (Vorjahr 161,0 TEuro) und Erlöse aus dem Verkauf von 
Wertpapieren in Höhe von 264,0 TEuro (Vorjahr 263,2 TEuro) enthalten.
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Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten KFZ-Steuern und Grundsteuern. 

Jahresergebnis

Es  ergibt  sich  ein  Jahresergebnis  in  Höhe  von  22.392,4  TEuro.  Im  Jahresergebnis  sind  folgende 
Geschäftsvorfälle von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung enthalten:

Geschäftsjahr

2023

TEuro

2022

TEuro

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.820,7 26.303,2

Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens 364,4 5.054,2

Zuschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens 3.388,4 161,0
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Diözese Würzburg KdöR  
Würzburg 

Entwicklung des Anlagevermögens 2023 

 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Abschreibungen Zuschreibungen Buchwerte

Änderung der Änderung der
gesamten gesamten

Stand Stand Stand Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Stand Zuschreibungen Stand Stand
1.1.2023 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2023 1.1.2023 Berichtsjahr i. Z. m. Abgängen i. Z. m. Umbuchungen 31.12.2023 Berichtsjahr 31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 968.383,85 20.359,00 133.993,57 0,00 854.749,28 764.085,75 153.141,00 133.993,57 0,00 783.233,18 0,00 71.516,10 204.298,10

968.383,85 20.359,00 133.993,57 0,00 854.749,28 764.085,75 153.141,00 133.993,57 0,00 783.233,18 0,00 71.516,10 204.298,10
II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
Grundstücken 125.127.946,35 3.026.169,77 5.046.429,24 12.404,64 123.120.091,52 45.802.857,85 3.043.169,48 1.742.227,83 0,00 47.103.799,50 0,00 76.016.292,02 78.246.350,50

2. Technische Anlagen und Maschinen 5.058.843,47 108.646,37 120.361,58 0,00 5.047.128,26 3.918.813,47 236.103,41 113.053,86 0,00 4.041.863,02 0,00 1.005.265,24 1.140.030,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 20.862.078,56 866.998,65 1.466.996,62 0,00 20.262.080,59 16.235.620,87 1.073.482,97 1.427.860,27 0,00 15.881.243,57 0,00 4.380.837,02 4.626.457,69
4. Anlagen im Bau 336.464,01 125.128,74 0,00 -12.404,64 449.188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.188,11 336.464,01

151.385.332,39 4.126.943,53 6.633.787,44 0,00 148.878.488,48 65.957.292,19 4.352.755,86 3.283.141,96 0,00 67.026.906,09 0,00 81.851.582,39 84.349.302,20
III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 101.693,78 0,00 0,00 0,00 101.693,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.693,78 101.693,78
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 6.506.650,00 0,00 348.800,00 0,00 6.157.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.157.850,00 6.506.650,00
3. Beteiligungen 1.550.818,06 0,00 0,00 0,00 1.550.818,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.818,06 1.550.818,06
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 132.813.352,87 48.523.905,61 18.498.685,19 0,00 162.838.573,29 5.937.496,50 357.415,00 151.439,68 0,00 6.143.471,82 3.388.404,07 160.083.505,54 126.875.856,35
5. Sonstige Ausleihungen 27.246.625,03 5.901.881,95 307.094,71 0,00 32.841.412,27 20.048.625,44 5.547.459,41 307.094,71 0,00 25.288.990,14 0,00 7.552.422,13 7.819.645,53
6. Kapitalüberlassung INS 0,00 880.300,00 0,00 880.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.300,00 0,00

168.219.139,74 55.306.087,56 19.154.579,90 0,00 203.490.347,40 25.986.121,94 5.904.874,41 458.534,39 0,00 31.432.461,96 3.388.404,07 176.326.589,51 142.854.663,72

320.572.855,98 59.453.390,09 25.922.360,91 0,00 354.103.885,16 92.707.499,88 10.410.771,27 3.875.669,92 0,00 99.242.601,23 3.388.404,07 258.249.688,00 227.408.264,02

 

file://///28001DB01/ReviewOne/60558%20Diözese%20Würzburg%20KdöR/Connex/Anlagenspiegel.xlsx%23ASP!CNX_ASP
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Diözese Würzburg KdöR, Würzburg 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Diözese Würzburg KdöR, Würzburg, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Diözese Würzburg KdöR, Würz-
burg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung 
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Aschaffenburg, 20. September 2024   

ITT Audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Thomas Bathon, MBAL 
Wirtschaftsprüfer 



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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